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Stammrechtssatz

Es tri9t zwar zu, dass nach der Judikatur des VwGH das Bestehen eines zivilrechtlichen Regressanspruchs - etwa

aufgrund unbefugter Ablagerung Dritter - nichts an der gesetzlichen Erhaltungsp?icht des Wasserberechtigten ändert

(vgl. VwGH 25.10.1994, 93/07/0049 bis 0051; 18.9.2002, 98/07/0114). Dies ist aber nur Ausdruck eines Verständnisses

von § 50 Abs. 1 WRG 1959 und des darin vorgesehenen Vorrangs "rechtsgültiger Verp?ichtungen anderer", wonach

ausschließlich - aber immerhin - ein im Wasserrecht verwurzelter ö9entlich-rechtlicher Titel dazu führt, dass die

Wasserrechtsbehörde den aus diesem Titel Verp?ichteten zur Instandhaltung heranzuziehen hat. Demgegenüber ist

zur Geltendmachung eines ö9entlich-rechtlichen, nicht auf das WRG 1959 gegründeten Titels zur Instandhaltung jene

Behörde legitimiert, die die betre9ende Verwaltungsvorschrift anzuwenden hat. Bei Bestehen einer

Instandhaltungsverp?ichtung auf Grund eines Privatrechtstitels ist hingegen von der Wasserrechtsbehörde der

Wasserberechtigte in Anspruch zu nehmen, dem es überlassen bleibt, entsprechenden Regress zu nehmen.
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